
Zusammenfassung Fachvortrag „Starkes Ehrenamt – Starkes Bayern! Strukturen des 

Bürgerschaftlichen Engagements in Bayern“– Referat „Bürgerschaftliches 

Engagement, Ehrenamt, Freiwilligendienste, Insolvenzberatung“, StMAS 

In Bayern engagieren sich 41 % der über 14-jährigen ehrenamtlich, dies sind etwa 4,7 Mio. 

Menschen. Eine Betätigung ist dann ehrenamtlich, wenn sie freiwillig und unentgeltlich 

ausgeübt wird, dem Gemeinwohl dient und keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt 

wird.  

 

(Kleiner) Überblick über die Bayerische Engagementpolitik 

 Bayerisches Ehrenamtsportal zusammen mit dem Landesnetzwerk 

Bürgerschaftliches Engagement (LBE) Bayern, https://www.ehrenamt.bayern.de/ 

Informationen, Tipps und Aktuelles rund um das Thema Ehrenamt 

 

 Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen/-Zentren und 

Koordinierungszentren Bürgerschaftlichen Engagements in Bayern (lagfa 

bayern), https://lagfa-bayern.de/ 

Nachhaltige und zentrale Anlaufstellen für alle Engagierten und Interessierten sowie 

Vereine vor Ort. 

 

 Freilich – Die Plattform für Engagement in Bayern: https://freilich-bayern.de/ 

Die Plattform bietet ehrenamtlich Engagierten und Interessierten die Möglichkeit einer 

niedrigschwelligen Suche nach Engagementangeboten. 

 

 Runder Tisch Bürgerschaftliches Engagement:  

Austausch- und Vernetzungsmöglichkeit maßgeblicher Akteure durch regelmäßige 

Gespräche zur Weiterentwicklung des Bürgerschaftlichen Engagements. 

 

 Bayerische Ehrenamtsversicherung 

https://www.stmas.bayern.de/ehrenamt/anerkennungskultur/versicherung.php  

o Auffangversicherung (Haftpflicht- und Unfallversicherung) für freiwillig 

Engagierte ohne eigenen Versicherungsschutz 

o Die Bayerische Ehrenamtsversicherung ist für Ehrenamtliche beitrags- und 

antragsfrei 

 



 GEMA-Pauschalvertrag (siehe Infoblatt anbei), 

https://www.gema.de/de/musiknutzer/vereine-in-bayern sowie 

https://www.stmas.bayern.de/ehrenamt/pauschalvertrag-gema/index.php 

o Für Vereine und steuerbegünstigte Organisationen nach §§ 52, 53 und 54 AO 

o Der Freistaat Bayern übernimmt die GEMA-Gebühren für bis zu vier 

Veranstaltungen pro Jahr ohne Eintritt auf einer Veranstaltungsfläche von bis 

zu 500 qm 

o Nur eine einmalige digitale Registrierung sowie die Anmeldung der 

Veranstaltung auf https://www.gema.de/portal/ notwendig, kein gesonderter 

Antrag oder Vorkasse 

 

Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung der wertvollen ehrenamtlichen Arbeit 

 Bayerische Ehrenamtskarte, https://www.ehrenamt.bayern.de/vorteile-

wettbewerbe/ehrenamtskarte/ 

o Voraussetzungen: Freiwilliges, unentgeltliches Engagement seit mindestens 

2 Jahre und durchschnittlich 5 Stunden/Woche oder bei Projektarbeiten 

mindestens 250 Stunden/Jahr 

o Vorteile: Ehrenamtskarteninhaber erhalten kostenfreien Eintritt beim Besuch 

der staatlichen Schlösser und Burgen, Museen und Sammlungen sowie 

kostenfreie Linienfahrten mit der Bayerischen Seenschifffahrt. Kommunen und 

viele Unternehmen räumen ebenfalls Vergünstigungen und Rabatte ein. 

o Erhältlich bei den teilnehmenden Landratsämtern bzw. kreisfreien Städten. 

Seit 1. Juli 2023 ist die Ehrenamtskarte auch in digitaler Form erhältlich.  

 

 Ehrenamtsnachweis Bayern, 

https://www.stmas.bayern.de/ehrenamt/anerkennungskultur/ehrenamtsnachweis.php 


